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Mitteilungen des Sekretariates IENA 
Communications du secrétariat IENA 

 
 
 

Faxnummern der Verbände 

 
Die folgenden Faxnummern sind ab sofort nicht mehr in Betrieb: 
 
Suisse Trot 026 676 76 39 
 
Galopp Schweiz 026 676 76 49 
 
Schweizer Pferderennsport-Verband 
Verband der Rennvereine 026 676 76 29 
 
 

Bis auf Weiteres ist die Faxnummer von IENA noch gültig: 026 676 76 77 
 
 
Danke für Ihre Kenntnisnahme 
 

                                                                         
 

 

Numéros de fax des fédérations 

 
Désormais les numéros de fax suivants ne sont plus valables: 
 
Suisse Trot 026 676 76 39 
 
Galopp Schweiz 026 676 76 49 
 
Fédération Suisse de Courses de Chevaux 
Association des Hippodromes 026 676 76 29 
 
 

Jusqu’à nouvel avis le numéro de fax IENA reste valable: 026 676 76 77 
 
 
Merci d’en prendre bonne note 
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Mitteilungen des Schweizer Rennreiter -Verbandes                                                                
Communications de l’Ass. Suisse des Cavalièrs de courses 

 

 
 
 
 

Mit den Wahlen der Generalversammlung vom 2. März 2019 setzt sich der SRV-Vorstand aktuell wie 
folgt zusammen: 
 
Sarah Leutwiler (Präsidentin) 
Catherine Burri 
Naomi Heller 
Nadja Kessler 
Andreas Lanter 
Clément Lheureux 
Andreas Schärer 
Dennis Schiergen 
Georges Stahel 
Michaela Steffen 
 

Schweizer Rennreiter-Verband 
 
Sarah Leutwiler - Präsidentin 
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GALOPP SCHWEIZ 
 

Mitteilungen des Vorstandes 
Communications du Comité  

 

SCHULUNG FÜHRHILFE 
 

Wie den Ausschreibungen entnommen werden konnte, werden wir in Avenches zahlreiche Renntage mit lediglich 
zwei oder drei Rennen durchführen können. Dies ist eine Vorgabe aus Frankreich, die akzeptiert werden musste.  
 
Für Galopp Schweiz und die IENA bedeuten diese Renntage nicht nur eine logistische Herausforderung, sondern 
verursachen auch hohe Kosten v.a. im Bereich der Funktionäre. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, ein 
ganzes Team mit Startboxenhelfern zur Verfügung zu stellen und wir müssen die Trainerinnen und Trainer bitten, 
ihre Pferde jeweils mit ihrem Personal in die Startboxen zu führen. Es werden immer noch Startboxenhelfer vor 
Ort sein, die das Einrücken der Pferde von hinten unterstützen und die Startboxen schliessen werden. Es werden 
aber keine Startboxenhelfer vor Ort sein, welche die Pferde in die Startboxen führen. Diese Regelung gilt für alle 
Renntage in Avenches für die erste Saisonhälfte. Die Regelung für die zweite Saisonhälfte wird rechtzeitig im 
Rennkalender publiziert werden.  
 
Ein entsprechendes Merkblatt wurde auf der Homepage von Galopp Schweiz aufgeschaltet (Galop 
Suisse\Courses). Galopp Schweiz wird für das Personal der Trainerinnen und Trainer eine Schulung je in 
Avenches und Dielsdorf durchführen. Diese Schulung ist nicht obligatorisch. Wir empfehlen den Trainerinnen und 
Trainer aber ihr Personal an dieser Schulung teilnehmen zu lassen, damit die Abläufe am Renntag reibungslos 
klappen. Die Schulungen werden von Joe Scheuber, Starter in Avenches, durchgeführt und finden wie folgt statt: 
 

- Samstag, 23. März 2019, 14.00h, Rennbahn Avenches,  
Treffpunkt: Grosser Parkplatz bei den Stallungen der Trainer 
 

- Samstag, 30. März 2019, 14.00h, Rennbahn Zürich-Dielsdorf,  
Treffpunkt: Tribüne 

 

Die Schulung dauert ca. 1 ½ - 2 Stunden. Die Trainerinnen und Trainer werden gebeten sicherzustellen, dass ihr 
Personal die im Merkblatt erwähnte Ausrüstung (Helm, Schutzweste) zur Schulung mitbringt. Für ihr Verständnis 
und ihre Zusammenarbeit danken wir im Voraus bestens. 
 

***************************************************** 
 

FORMATION MENER LE CHEVAL AU DÉPART 
 

Comme vous avez pu constater dans les conditions de courses, il y aura de nombreuses journées de courses 
avec seulement deux ou trois courses à Avenches. Ceci est une directive de France que nous devons accépter. 
 
Cela ne représente pas seulement un grand défi logistique pour Galop Suisse ainsi que IENA, mais cause 
également des coûts importants, en particulier concernant les fonctionnaires. Par conséquent il n’est pas possible 
de mettre à disposition toute l’équipe des pousseurs (Startboxenhelfer). Nous alons donc devoir compter sur les 
grooms de chaque entraîneur pour mettre les chevaux dans les stalles de départ. Il y aura toujours des pousseurs 
sur place qui vont aider à pousser les chevaux dans les stalles et qui vont fermer les portes des stalles. Il n’y aura 
toutefois plus de pousseurs qui vont entrer les chevaux dans les stalles de départ. Cette disposition s’applique 
pour toutes les courses à Avenches pendant le premier semestre. La disposition pour le deuxième semestre sera 
publiée dans le Bulletin Officiel à temps.  
 
Une feuille d’information correspondante est publiée sur le site de Galop Suisse (Galop Suisse\Courses). Galop 
Suisse organise une formation à Avenches et Dielsdorf pour le personnel des entraîneurs. Cette formation n’est 
pas obligatoire. Cependant, nous recommandons aux entraîneurs de faire participer leur personnel à cette 
formation pour assurer un déroulement impeccable lors des journées de courses. Les formations seront 
effectuées par Joe Scheuber, starter à Avenches, et auront lieu comme suit : 
 

- samedi 23 mars 2019, 14h00, hippodrome Avenches,  
Lieu de rendez-vous: grand parking devant les écuries des entraîneurs 
 

- samedi 30 mars 2019, 14h00, hippodrome Zürich-Dielsdorf,  
Lieu de rendez-vous: tribune de l’ippodrome 

 

La formation durera env. 1 ½ - 2 heures. Nous prions les entraîneurs de vérifier que leur personnel apporte à la 
formation l’équipement nécessaire (casque, gilet de protection) mentionné dans la feuille d’information. Nous vous 
remercions d’avance de votre compréhension et votre collaboration.  
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Einladung zum Funktionärs-Workshop von Galopp Schweiz 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Liebe Freunde 
 
Gerne möchte ich Sie zum diesjährigen Funktionärs-Workshop von Galopp Schweiz einladen. Er findet 
wie folgt statt: 
 
Datum:  Samstag, 16. März 2019 
Zeit:  09.30h – ca. 12.00h, anschliessend Imbiss 
Ort:  Gasthof Schützen, Aarau 
 
Die diesjährigen Themen werden v.a. die Neuerungen im GRR sein sowie einige organisatorische 
Änderungen. Aufgrund von sinkenden Erträgen und gleichzeitig steigenden Kosten bei Galopp 
Schweiz werden wir um Einsparungen bei den Funktionären nicht herum kommen. Mit einigen 
organisatorischen Massnahmen sollte dies jedoch problemlos erreicht werden können.  
 
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und eine angeregte Diskussion. 
 
 
Herzliche Grüsse 
 
Galopp Schweiz 
 
Rolf Schmid, Präsident 
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REGLEMENTSÄNDERUNGEN PER 1. MÄRZ 2019 
 

 

Galopp-Renn- und Zuchtreglement (GRR) 
 

 § 8 Funktionäre 
  

Rennleitung 1. Die Leitung der Galopprennen obliegt einer aus mindestens 2 Mitgliedern 
bestehenden Rennleitung. Die Rennleitungen Trab und Galopp können 
zusammengelegt werden. In diesem Fall besteht die Rennleitung aus 
mindestens drei Mitgliedern. Der Rennleitung werden ein 
Dopingkommissär sowie der Veterinärdienst der Tierärztliche Dienst auf 
der Rennbahn, zu welchem ein oder mehrere Dopingkommissäre 
gehören, zugeteilt.  

  

Ernennung und Einsatz 
der Funktionäre 

2. An jedem Renntag amtieren folgende von den nachstehenden Instanzen 
ernannte, ausgebildete und eingesetzte Funktionäre oder Dienste: 

  

 2.1. Vom Von Galopp Schweiz: 

  

 - die Rennleitungsmitglieder,  

 - der Starter, 

 - der Abwieger (Waagechef), 

 - der Handicapper., 

 - die Startboxenhelfer. 

  

 2.2. Vom SPV: 

  

 - der Direktor des Renntages, 
- der Veterinärdienstoffizielle Tierarzt, 

 - der/die Dopingkommissär(e), 

 - der Einlaufrichter, 

 - der Totalisator-Beauftragte, 

 - ein technischer Sekretär. 

  

 2.3. Vom Rennverein:  

  

 - der Contrestarter, 

 - zwei Gehilfen am Start, 

 - der Ambulanzdienst mit mind. einem Ambulanztierarzt, 

 - mind. ein Waagegehilfe, 

 - Dopinggehilfe(n), 

 - der Führringchef mit Stellvertreter, 

 - der Totalisatorchef mit seinem Personal, 

 - der Verantwortliche für die Rennbahn (Bahnchef), 

 - der Sanitätsdienst, 

 - wenn möglich der Hufschmied. 

  

 § 10 Ausbildung der Funktionäre und Haftungsausschluss 
  

 [1. und 2. unverändert] 
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Haftungsausschluss 3. Die Haftung für jegliche Arten von Schäden zum Nachteil von Personen, 
die diesem Reglement unterstellt sind, die als Folge von Entscheiden, 
Handlungen oder Unterlassungen von Funktionären eintreten, ist 
ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei 
Grobfahrlässigkeit oder absichtlich zugefügten Schäden. 

  

 § 11 Sanitätsdienst, tierärztliche EinrichtungenTierärztlicher 
 Dienst, Ausrüstung und Schutz der Pferde 

  

 [1.-2. unverändert] 

  

Weisungen 3. Der Vorstand SPV erlässt die für den Sanitätsdienst und für den 
Tierärztlichen Dienst sowie die Ausrüstung und den Schutz der Pferde 
erforderlichen Weisungen. 

  

 4. Der Vorstand Galopp Schweiz erlässt über den Peitschengebrauch eine 
spezielle Weisung. 

  

 § 33 Verantwortlichkeit 
  

 [1. bis 3. unverändert] 

  

 4. Der Trainer hat die Pflicht, das Pferd, das sich in seiner Obhut befindet, 
zu schützen und es vor der Verabreichung von verbotenen Wirkstoffen, 
die in § 153 definiert sind, zu bewahren. Das Personal des Trainers hat 
sich ebenfalls an diese Verpflichtung zu halten. 

  

 45. Ein Trainer ist dafür verantwortlich, dass bei einem Pferd, das auf seiner 
Trainingsliste steht, die Dopingbestimmungen eingehalten werden. Es ist 
folglich seine Aufgabe, bevor er ein neu in seine Trainingsliste 
aufgenommenes Pferd trainiert oder an einem Rennen teilnehmen lässt, 
sich durch alle Kontrollen und biologischen Analysen, die er für 
erforderlich hält, zu versichern, dass dieses Pferd keinen verbotenen 
Wirkstoff in seinem Gewebe, seinen Körperflüssigkeiten, seinen 
Ausscheidungen oder irgendeinem anderen Körperteil aufweist.  

  

 56. Ein Trainer ist dafür verantwortlich, dass für jedes Pferd, das auf seiner 
Trainingsliste steht, das Formular „Medikationskontrolle“, welches vom 
SPV zur Verfügung gestellt wird, geführt wird. Das Formular ist drei 
Jahre aufzubewahren. Der Trainer muss sich ausserdem laufend über 
die Folgen von eventuellen Therapiemassnahmen, die an seinen 
Pferden vorgenommen wurden, informieren.  

  

 7. Der Trainer ist verantwortlich für die Fütterung, die Lebensbedingungen 
und die Unterbringungsverhältnisse, sowie für den Schutz und die 
Sicherheit der Pferde, die sich in seiner Obhut befinden. 

  

 68. Der Trainer muss zudem in Übereinstimmung mit den entsprechenden 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über Heilmittel und Medizinprodukte 
(HMG), der Tierarzneimittelverordnung (TAMV) und des 
Tierschutzgesetzes (TSchG) handeln und muss sich bei einer allfälligen 
Untersuchung über die Einhaltung dieser Bestimmungen ausweisen 
können.Der Trainer hat sämtlichen Kriterien des Tierschutzes Rechnung 
zu tragen. 
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 79. Der Pferdepass ist spätestens 30 Minuten vor der im Programmheft 
angegebenen Startzeit auf der Waage zu deponieren und er muss 
spätestens nach dem letzten Rennen wieder abgeholt werden. Wird der 
Pferdepass nicht abgegeben, wird eine von Galopp Schweiz festgelegte 
Gebühr erhoben und dem verantwortlichen Trainer belastet. 

  

 [8. und 9. unverändert] 

  

 § 41 Bezeichnung, Identifizierung, Identitätskontrolle, Impfung 
  

 [1. unverändert] 
 

 

Identifizierung 2. Jedes Pferd muss vor seinem ersten Start in der Schweiz tierärztlich 
identifiziert werden. Das entsprechende Dokument muss spätestens 1 
Stunde vor der im Programm angegebenen Startzeit des betreffenden 
Rennens der Rennleitung vorgelegt werden. Ein nicht identifiziertes 
Pferd oder vor dem ersten Start auf der Rennbahn nicht identifizierbares 
Pferd darf nicht starten.  

  

Identitätskontrolle  Für Pferde mit Mikrochip entfällt eine solche Identifikation. Die 
Identitätskontrolle der Pferde am Renntag mit Mikrochip wird durch den 
für den Veterinärdienst verantwortlichen offiziellen Tierarzt oder durch 
die Rennleitung am Renntag spätestens im Führring, und zwar 20 min. 
vor der im Rennprogramm angegebenen Startzeit des entsprechenden 
Rennens vorgenommen. 

 
 

  Die Rennleitung kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf einer Rennbahn 
die Identität eines Pferdes durch den für den Veterinärdienst 
verantwortlichen offiziellen Tierarzt kontrollieren lassen. 

 
 

  Der Vorstand Galopp Schweiz erlässt eine spezielle Weisung betreffend 
die Identifizierung. 

  

 [3. unverändert] 

 § 74 Reitererlaubnisse 
  

 [1. unverändert] 
 

 

 2. Reitererlaubnisse richten sich nach den folgenden Kriterien: 
 

 

 - Anzahl der vom Reiter oder der Reiterin gewonnenen Rennen, 

 - Art der Lizenz des Reiters oder der Reiterin, 

 - Art der Rennen., 

 - Erlaubnis für Reiterinnen. 

  

 [3.-7. unverändert] 

  

 § 117 Grundsatz, Grundlage 
  

Grundsatz, Grundlage [1. und 2. unverändert] 
 

 

 3. Das auf die Waage zu bringende Gewicht umfasst den Reiter, das 
vollständige und im Rennen verwendete Sattelzeug (ohne Vorgeschirr 
oder Martingal), sowie Blei- und Unterlagedecken (mit Ausnahme von 
Unterlagsdecken aus Schaumgummi). Sturzhelm, Peitsche und 
Nummerndecke dürfen nicht mitgewogen werden. Durch das Tragen der 
Sicherheitsweste erhöht sich das zu tragende Gewicht um 1.5 
Kilogramm. Reiter, die mit unvollständigem Sattelzeug auf die Waage 
kommen, werden zurückgewiesen und mit Sanktionen belegt. 
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 § 121 Verantwortlichkeit 
  

Verantwortlichkeit [1. und 2. unverändert] 

  

Maximales  
Übergewicht 

3. Für In Flachrennen darf für kein Pferd darf ein Gewicht ausgewogen 
werden, das in Flachrennen um mehr als 2 kg, in Hindernisrennen um 
mehr als 4 kg höher ist, als das nach Ausschreibungen oder Handicap 
und ohne Berücksichtigung eventueller Reiter-, Inländer- und 
Halbblutpferde-Erlaubnisse errechnete bzw. festgesetzte Gewicht. Die 
Überwachung dieser Limite gehört nicht zu den Aufgaben des Abwiegers 
oder seiner Gehilfen. Wurde sie für ein im Rennen gelaufenes Pferd 
überschritten, ist der dafür Verantwortliche mit Sanktionen zu belegen. In 
Hindernisrennen gibt es keine Beschränkung. 

  

 § 152 VeterinärdienstTierärztlicher Dienst auf der Rennbahn 
  

Veterinärdienst 1. Der für den Veterinärdienst verantwortliche offizielle Tierarzt, der bzw. 
die Ambulanztierarzt bzw. -ärzte und der bzw. die Doping-Kommissär(e) 
bilden den Veterinärdienst für den betreffenden Renntag. 

  

Offizieller Tierarzt 2. Der für den Veterinärdienst verantwortliche offizielle Tierarzt als Chef des 
Veterinärdienstes ist dafür verantwortlich, dass der Tierärztliche Dienst 
jederzeit einsatzbereit ist und dass nach jedem Renntag ein Bericht über 
den tierärztlichen Dienst zuhanden von SPV erstellt wird. 

  

Tierärztlicher 
BehandlungenAmbulan
zdienst 

23. Der für den Veterinärdienst Ambulanzdienst verantwortliche offizielle 
TierarztAmbulanztierarzt organisiert die tierärztliche Behandlung auf der 
Rennbahn. In Übereinstimmung mit dem offiziellen Tierarzt und 
entscheidet er über die einzusetzenden Mittel zum Abtransport verletzter 
oder erkrankter Pferde gemäss den Weisungen des Vorstandes SPV. 

  

Doping-Kommissär 34. Der Doping-Kommissär organisiert die Durchführung von 
Dopingkontrollen gemäss den Weisungen des Vorstandes SPV. 

  

Veterinärdienst 4. Der für den Veterinärdienst verantwortliche offizielle Tierarzt, der bzw. 
die Ambulanztierarzt bzw. -ärzte und der bzw. die Doping-Kommissär 
bzw. Doping-Kommissäre bilden den Veterinärdienst für den 
betreffenden Renntag. Der für den Veterinärdienst verantwortliche 
offizielle Tierarzt als Chef des Veterinärdienstes ist dafür verantwortlich, 
dass der Tierärztliche Dienst jederzeit einsatzbereit ist und dass nach 
jedem Renntag ein Bericht über den Tierärztlichen Dienst zuhanden des 
Vorstandes Galopp Schweiz erstellt wird. 

 
[Hinweis: Diese Regelungen sind in der Weisung betreffend den 
tierärztlichen Dienst auf der Rennbahn enthalten, siehe § 2 Ziff. 2.] 

 
  

Weisungen 5. Die Weisungen betreffend den tierärztlichen Dienst sind im Anhang SPV 
I aufgeführt. 
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 § 153 Verbotener Wirkstoff – Definitionen 
  

Verbotener Wirkstoff 1. Als „verbotener Wirkstoff“ gilt bei der Anwendung von § 154 jeder 
Wirkstoff, der nachstehend unter den Kategorien 1 und 2 aufgeführten 
Gruppen, der sowie jeder Metabolit und jedes Isomer dieses Wirkstoffes 
als auch jedes Isomer der Metaboliten dieses Wirkstoffes, die unter die 
Liste fallen, welche im Anhang SPV VII/C dieses Reglements 
aufgeführten Substanzen mit Grenzwerten, wenn dieser überschritten 
 
wird, sowie der Kontaminanten von Futtermittelnveröffentlicht ist, und 
welcher einem Pferd durch die Fütterung oder auf irgendeine andere Art 
verabreicht wird, auch wenn ein analoger Wirkstoff im natürlichen 
Zustand des Pferdes vorhanden sein kann. 

  

 2. Als „verbotener Wirkstoff“ der Kategorie 1 gilt bei der Anwendung von § 
154 jeder Wirkstoff sowie jeder Metabolit und jedes Isomer dieses 
Wirkstoffes als auch jedes Isomer der Metaboliten dieses Wirkstoffes, 
die unter die Liste fallen, welche im Anhang SPV VII/C dieses 
Reglements veröffentlicht ist, und welcher einem Pferd durch die 
Fütterung oder auf irgendeine andere Art verabreicht wird, auch wenn 
ein analoger Wirkstoff im natürlichen Zustand des Pferdes vorhanden 
sein kann. 

  

Absolut verbotener 
Wirkstoff 

23. Als „absolut verbotener Wirkstoff“ der Kategorie 2 gilt bei der 
Anwendung von § 154 jeder Wirkstoff sowie jeder Metabolit und jedes 
Isomer dieses Wirkstoffes als auch jedes Isomer der Metaboliten dieses 
Wirkstoffes, die unter die Liste fallen, welche im Anhang SPV VII/C 
dieses Reglements veröffentlicht ist und im Körper eines Pferdes 
gefunden wird, welches sich auf einer Trainingsliste befindet oder 
vorübergehend aus dem Training genommen wurde. 

  

 4. Der Vorstand SPV publiziert Änderungen der Liste verbotener 
Wirkstoffe und deren Schwellenwerte periodisch im „Schweizer 
Rennkalender“. 

  

 § 154 Medikationskontrolle - Dopingkontrolle 
  

 1. A. – Kontrolle beim Wettkampf: Keinem Pferd, für das gemäss den 
Bestimmungen der §§ 93 ff. GRR eine Starterangabe getätigt wurde, 
darf  

 - ab dem Zeitpunkt der Starterangabe, auch wenn das Pferd am 
Rennen nicht teilnimmt, ein verbotener Wirkstoff im Sinne von § 153 
verabreicht werden,  

 - am Tag der Rennen eine andere Substanz als die normale und 
gewöhnliche Fütterung verabreicht werden, 

 - noch darf in seinem Gewebe, seinen Körperflüssigkeiten, seinen 
Ausscheidungen oder in irgendeinem anderen Teil seines Körpers ein 
verbotener Wirkstoff oder irgendein anderer Wirkstoff, der nicht auf die 
normale und gewöhnliche Fütterung zurückzuführen ist, gefunden 
werden, auch wenn das Pferd am Rennen nicht teilnimmt. 

 
 

  Ausserdem dürfen Pferde, welchen innerhalb von 14 Tagen vor dem 
Rennen eine glukokortikoidhaltige Substanz per Gelenk-Infiltration 
verabreicht wurde, nicht starten. 

 
 

  Wenn ein Pferd, nachdem die Starterangabe getätigt wurde, eine 
Behandlung benötigt, welche die Verabreichung eines verbotenen 
Wirkstoffs erforderlich macht, muss der Trainer den Rückzug des 
Pferdes vom Rennen erklären und eine tierärztliche Bescheinigung 
einreichen. 
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   B. – Kontrollen ausserhalb von Wettkämpfen: Ebenso darf kein Pferd, 
das auf einer Trainingsliste steht, oder vorübergehend aus dem Training 
genommen wurde und daher nicht mehr auf der Trainingsliste einer 
Person steht, welche Inhaber einer Trainerlizenz ist, sowie kein Pferd, 
das aus dem Ausland kommt und welches vorübergehend in der 
Schweiz stationiert ist oder in der Schweiz vorübergehend im Hinblick auf 
ein Rennen, das diesem Reglement untersteht, trainiert wird, in seinem 
Gewebe, seinen Körperflüssigkeiten, seinen Ausscheidungen oder in 
irgendeinem anderen Teil seines Körpers absolut verbotene Wirkstoffe 
der Kategorie 2 im Sinne von GRR § 153, noch irgendeinen anderen 
verbotenen Wirkstoff, der nicht auf eine von einem Tierarzt 
verschriebene Behandlung zurückzuführen ist und dadurch gerechtfertigt 
werden kann, aufweisen. 

 
 

  Ausserdem darf kein Pferd, welches unter die oben aufgeführte 
Beschreibung fällt,das auf einer Trainingsliste steht oder vorübergehend 
aus dem Training genommen wurde und kein Pferd, das aus dem 
Ausland kommt und vorübergehend in der Schweiz stationiert ist oder in 
der Schweiz vorübergehend im Hinblick auf ein Rennen, das diesem 
Reglement untersteht, trainiert wird, Gegenstand von Blutmanipulationen 
sein. 

 
 

  Wenn das Pferd nicht mehr auf der Trainingsliste einer Person, die 
Inhaber einer Trainerlizenz ist, steht, dann gehen alle Verpflichtungen 
des Trainers bezüglich der Medikationskontrolle auf den Eigentümer 
über, der verpflichtet ist, Galopp Schweiz innerhalb einer Frist von 
fünfzehn Tagen den genauen Standort des besagten Pferdes 
mitzuteilen, wobei andernfalls Sanktionen verhängt werden können. 
Ausserdem kann das betreffende Pferd für eine Dauer, die vom SPV 
festgelegt wird, von allen Rennen ausgeschlossen werden. 

 [Hinweis: Weiterhin gilt die Bestimmung von § 15 Ziff. 9 GRR betreffend 
die Verantwortlichkeit des Besitzers mit einer Frist von 5 Tagen!] 

 

 
 

  Der Trainer hat die Pflicht, das Pferd, das sich in seiner Obhut befindet, 
zu schützen und es vor der Verabreichung von Wirkstoffen, die in § 153 
definiert sind, zu bewahren. 

 
 

  Das Personal des Trainers hat sich ebenfalls an diese Verpflichtung zu 
halten. 

 
 

  Der Trainer muss sich ausserdem laufend über die Folgen von 
eventuellen Therapiemassnahmen, die an seinen Pferden vorgenommen 
wurden, informieren. 

 
 

  Er ist insbesondere verantwortlich für die Fütterung, die 
Lebensbedingungen und die Unterbringungsverhältnisse, sowie für den 
Schutz und die Sicherheit der Pferde, die sich in seiner Obhut befinden. 

 
 

  Es ist folglich seine Aufgabe, bevor er ein neu in seine Trainingsliste 
aufgenommenes Pferd trainiert oder an einem Rennen teilnehmen lässt, 
sich durch alle Kontrollen und biologischen Analysen, die er für 
erforderlich hält, zu versichern, dass dieses Pferd keinen verbotenen 
Wirkstoff in seinem Gewebe, seinen Körperflüssigkeiten, seinen 
Ausscheidungen oder irgendeinem anderen Körperteil aufweist. 
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  Der Trainer muss zudem in Übereinstimmung mit den entsprechenden 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über Heilmittel und Medizinprodukte 
(HMG), der Tierarzneimittelverordnung (TAMV) und des 
Tierschutzgesetzes (TSchG) handeln und muss sich bei einer allfälligen 
Untersuchung über die Einhaltung dieser Bestimmungen ausweisen 
können. 

  

 2.  A. – Kontrolle beim Wettkampf: Die Untersuchung eines Pferdes, für 
das eine Starterangabe getätigt wurde, kann durch den Vorstand des 
SPV – durch direkte Benennung oder durch das Losverfahren – ebenso 
wie durch die Rennleitungsmitglieder – auf der Grundlage einer 
schriftlichen Begründung – auf der Rennbahn, vor oder nach dem 
Rennen, vorgenommen oder veranlasst werden. Dafür werden eine oder 
mehrere qualifizierte Personen durch den Vorstand des SPV und/oder 
durch die Rennleitungsmitglieder ausgewählt und es können alle 
erforderlichen Massnahmen ergriffen werden, insbesondere können 
biologische Proben des Gewebes, der Körperflüssigkeiten, der 
Ausscheidungen oder jedes anderen Körperteils entnommen und 
analysiert werden. Hierbei gelten die Bedingungen, die im Anhang SPV 
VII/A zu diesem Reglement veröffentlicht sind. 

  

  B. – Kontrolle ausserhalb von Wettkämpfen: Ebenso kann der 
Vorstand des SPV unter der Verantwortung eines Dopingkommissärs 
oder eines zugelassenen Tierarztes die Untersuchung jedes Pferdes, 
das auf einer Trainingsliste steht, vornehmen oder vornehmen lassen, 
und biologische Proben aus dem Gewebe, den Körperflüssigkeiten, den 
Ausscheidungen oder irgendeinem anderen Körperteil entnehmen und 
analysieren lassen. Dies gilt auch, wenn das Pferd nicht mehr auf der 
Trainingsliste einer Person steht, die Inhaber einer Trainerlizenz ist, für 
im Ausland stationierte Pferde, welche in einem dem GRR unterstellten 
Rennen genannt sind oder wenn das Pferd aus dem Ausland kommt und 
vorübergehend in der Schweiz stationiert ist oder in der Schweiz 
vorübergehend im Hinblick auf ein Rennen, das diesem Reglement 
untersteht, trainiert wird. 

  

 3. Die Rennleitungsmitglieder müssen, wenn sie über die erforderlichen 
Mittel verfügen, die reglementarischen biologischen Probeentnahmen 
durchführen lassen, bei jedem Pferd, dessen Verhalten vor, während 
oder auch gleich nach dem Rennen nicht als normal erscheint, oder 
wenn der Eigentümer oder der Trainer des Pferdes dies aus dem 
gleichen Grund verlangt, vorausgesetzt, dass er die Kosten, die dadurch 
entstehen, übernimmt. Auf jeden Fall ist der Trainer verpflichtet, mit 
seinem Pferd sofort bei der für die biologischen Probeentnahmen 
beauftragten Stelle zu erscheinen und beim Verlauf der Probeentnahmen 
anwesend zu sein oder sich gegebenenfalls dabei vertreten zu lassen. 

  

  Wenn der Trainer nicht anwesend ist und sich auch nicht vertreten lässt, 
kann er keinen Protest bezüglich der Ordnungsmässigkeit der 
Probeentnahmen einlegen. 

  

  Wenn der Trainer oder sein Vertreter sich weigert oder es unterlässt, das 
Protokoll bezüglich der Probeentnahme zu unterzeichnen, wird davon 
ausgegangen, dass der die Ordnungsmässigkeit der Probeentnahmen 
akzeptiert hat. 

  

 4. Ebenso kann eine Probeentnahme an einem toten oder einem verletzten 
Pferd beschlossen werden. Diese Probeentnahme kann vom Tierarzt am 
Ort, wo das Pferde bewegungsunfähig geworden ist, vorgenommen 
werden. 
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 45. Die Probeentnahmen und die Verpackung der Proben werden 
entsprechend dem Reglement ausgeführt, das in Anhang SPV VII/A zu 
diesem Reglement veröffentlicht wird, und gemäss einer Weisung des 
SPV für Dopingkommissäre und Tierärzte, die mit diesen Vorgängen 
beauftragt sind. 

  

 56. Die Analyse der biologischen Proben erfolgt unter den Bedingungen, die 
in Anhang SPV VII/A dieses Reglements veröffentlicht sind. 

  

 67. Der Vorstand des SPV muss eine Untersuchung einleiten, bevor die 
Strafen, die in Kapitel M dieses Reglements vorgesehen sind, auferlegt 
werden können: 

  

 - wenn bei einem Pferd, für welches eine Starterangabe gemäss den 
Bedingungen der §§ 93 ff. getätigt wurde und welches der in § 154 
Ziff. 2 (A) vorgesehenen Untersuchung unterliegt, anlässlich 
welcher aus der in § 154 Ziff. 5 vorgesehenen Analyse hervorgeht, 
dass in den biologischen Proben, die diesem Pferd entnommen 
wurden, entweder ein verbotener Wirkstoff im Sinne von § 153 Ziff. 
1 oder ein Wirkstoff, dessen Ursprung oder Konzentration nicht auf 
die normale und gewöhnliche Fütterung zurückzuführen ist, 
aufgefunden wird; 

  

 - wenn bei einem Pferd, welches auf einer Trainingsliste einer Person 
steht, die Inhaber einer Trainerlizenz ist, oder wenn das Pferd 
vorübergehend aus dem Training genommen wurde und daher nicht 
mehr auf einer Trainingliste steht, und welches der in § 154 Ziff. 2 
vorgesehenen Untersuchung unterliegt, anlässlich welcher aus der 
in § 154 Ziff. 5 vorgesehenen Analyse der biologischen Proben das 
Vorhandensein eines Wirkstoffes nachgewiesen wird, welcher als 
absolut verbotener Wirkstoff der Kategorie 2 im Sinne von § 153 
gilt; 

 
 - bei jedem Pferd, bei dem Blutmanipulationen vorgenommen 

wurden. 
  

  Die Ausnahmen zu der durch den vorliegenden Absatz festgelegten 
Regel, die nur bei den vom Pferd selber stammenden Wirkstoffen 
(endogene Wirkstoffe) oder bei Wirkstoffen, die aus der normalen und 
gewöhnlichen Fütterung des Pferdes stammen, angewandt werden 
können, sind im Folgenden aufgeführt: 

  

 a) Wenn es sich um einen der endogenen Wirkstoffe beim Pferd 
handelt, für die ein Grenzwert festgelegt wurde, dann kann die 
Probe nur für positiv erklärt werden, wenn die Konzentration des 
Wirkstoffes den normalen physiologischen Grenzwert überschreitet, 
der international von offiziellen Analysten und Tierärzten festgelegt 
wurde, vom Komitee des SPV verabschiedet und in Anhang SPV 
VII/C dieses Reglements veröffentlicht wurde. 

  

 b) Wenn es sich um einen Wirkstoff handelt, der aus der normalen und 
gewöhnlichen Fütterung des Pferdes stammt, dann kann die Probe 
nur für positiv erklärt werden, wenn die Konzentration des 
Wirkstoffes den normalen physiologischen Grenzwert überschreitet, 
der international von offiziellen Analysten und Tierärzten festgelegt 
wurde, vom Vorstand des SPV verabschiedet und in Anhang SPV 
VII/C dieses Reglements veröffentlicht wurde. Solche Grenzwerte 
können für Wirkstoffe festgelegt werden, die aus normalen 
Futtermitteln stammen, das heisst aus Pflanzen, die normalerweise 
abgeweidet oder geerntet werden. 
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  Grenzwerte Maximale Restwerte für Rückstände können auch für 
Wirkstoffe festgelegt werden, die in einer sehr geringen Menge in 
Halbfabrikatfuttermitteln gefunden werden können, welche aus 
Verunreinigungen Kontaminanten während der Herstellung oder 
während des Transports hervorgehen können oder durch 
Appetenzfaktoren verursacht sind. 

  

  Andererseits ist es dem Nachweis eines verbotenen Wirkstoffes 
gleichzusetzen, wenn bei der Analyse ein wissenschaftlicher Indikator 
nachgewiesen werden kann, der beweist, dass eine Verabreichung 
dieses verbotenen Wirkstoffes oder eine Interaktion mit einem 
verbotenen Wirkstoff stattfand. 

  

 7. Jede Vorrichtung und jedes Gerät zur Kryotherapie ist auf den 
Rennbahnen an den Tagen untersagt, an denen Rennen oder 
Qualifikationen stattfinden. 

  

 8. Enthält die A-Probe einen oder mehrere verbotene Wirkstoffe, ist das 
betroffene Pferd erst wieder startberechtigt, wenn das Startverbot durch 
einen Entscheid des Schweizer Pferderennsport-Verbandes (SPV) 
aufgehoben wird.  

 Das Pferd, gegen welches ein Startverbot ausgesprochen wurde, ist erst 
dann wieder in offiziellen Rennen in der Schweiz oder im Ausland 
startberechtigt, wenn das Ergebnis der Analyse einer Probe, welche zu 
Lasten des Trainers bzw. des Besitzers durch ein zugelassenes Labor 
durchgeführt worden ist, bestätigt, dass das Pferd frei von jeglichen 
verbotenen Wirkstoffen ist. 

 

 § 159 Behinderung und gefährliche Reitweise  
  

 [1. unverändert] 

  

 2. Als Behinderung gilt insbesondere: 

  

 - das Kreuzen eines anderen Pferdes, ohne dass das kreuzende 
Pferd in diesem Augenblick einen genügenden Abstand hat; 

 - die heftige seitliche Berührung eines anderen Pferdes durch 
Abweichen von der geraden Linie. 

  

  Ein Vorfall gilt nur dann als Behinderung, wenn die Rennleitung davon 
überzeugt ist, dass dDas betroffene behinderte Pferd ohne den Vorfall 
muss vor dem behindernden Pferd klassiert worden wäredadurch um 
eine bessere Platzierung gebracht werden. Ansonsten Andernfalls ist der 
Vorfall als gefährliche Reitweise zu bewertenbeurteilen. 

  

 [3. und 4. unverändert] 

  

 § 171 Arten und Grundsätze 
  

 1.-4. [unverändert] 

  

Zumessung 5. Art und Höhe der Sanktionen gegenüber Personen werden in der Regel 
nach dem Verschulden verhängt. Im Wiederholungsfall innerhalb von 12 
Monaten ist die  
Sanktion in der Regel entsprechend zu schärfenerhöhen. 

  

 6. [unverändert] 
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 § 181 Distanzierung 
  

 [1. unverändert] 

  

Distanzierungsgrund 2. Ein Pferd ist zu distanzieren, wenn es eindeutig eines oder mehrere 
bestimmte Pferde behindert hat und die Rennleitung davon überzeugt ist, 
dass das oder die behinderten Pferde ohne den Vorfall vor dem 
behindernden Pferd klassiert worden wärenund um eine bessere 
Platzierung gebracht hat. Ist ein Distanzierungsgrund gegeben, wird das 
distanzierte Pferd stets hinter den von ihm behinderten Pferden klassiert, 
die ohne die Behinderung vor dem behindernden Pferd klassiert worden 
wären. 

  

Ausnahme 3. Von einer Distanzierung kann abgesehen werden, wenn das die 
Behinderung verursachende Pferd hinter dem oder den behinderten 
Pferd bzw. Pferden einkommt.  

  

  

 Anhang XIII 
  

 
Weisung betreffend die Startmethoden 

  
 § 3 
  
Boxenhelfer 1. Galopp Schweiz stellt wenn möglich Boxenhelfer für jedes Rennen zur 

Verfügung. Sie müssen die Pferde mit Führhilfe kennen. 
  
 2. Auf Anordnung von Galopp Schweiz müssen die Trainer selber gut 

qualifizierte Führhilfen zur Verfügung stellen, welche die Pferde des 
Trainers in die Startboxen führen. 

  
 23.. Der Rennverein stellt zwei Personen als Halter des rückwärtigen 

Bandes. 
  
 34.. Die Boxenhelfer übernehmen die Pferde 10 bis 15m hinter den 

Startboxen. Sie müssen die Pferde mit Führhilfe kennen. 
  
Helmtragepflicht 45..  Die Führhilfen und Boxenhelfer müssen beim Startprozedere 

obligatorisch einen Helm tragen. Sturzwesten werden empfohlen. 
  

 § 5 

 [1. bis 4. unverändert] 

  
Helmtragepflicht 5. Personen, welche Pferde an der Startstelle führen (Führhilfe), haben 

einen Helm zu tragen. 
  

 [6. neu 5. sonst unverändert] 
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Anhang XX 

  

 Weisung betreffend den Peitschengebrauch 

  

 § 2 [neu] 

Peitsche Es ist nur eine ummantelte (shock absorbing) Peitsche bis zu einer Länge 
(einschliesslich Lasche) von 75 cm zulässig. 

  

 [Entspricht der bereits geltenden Regelung gemäss bisheriger Weisung 
betreffend Schutz der Pferde (Anhang V/A). Die nachfolgenden 
Bestimmungen werden neu nummeriert.] 

  

 
Anhang XXVI 

  
 Weisung Rennbahnkommission 

 [Aufgehoben; weiterhin gelten die Bestimmungen der §§ 58 ff. GRR 
betreffend die Rennbahnen.] 

 
 
 
 
 
 

Mitteilungen von France Galop 
Communications de France Galop  

 

Information an die Reiter 
 
Ab 1. Januar 2019 müssen alle ausländischen Reiter in Frankreich ihr niedrigstes Gewicht angeben, dass sie in 
dem laufenden Jahr reiten können. 
Diese Information muss nur einmal vor dem ersten Ritt in Frankreich, spätestens einen Werktag vor der 
Vorstarterangabe, oder bei Änderung des niedrigsten Gewichtes bei France Galop – santejockeys@france-
galop.com – gemeldet werden. Ausserdem müssen die Rennbehörden, bei denen die Reiter lizenziert sind, alle 
Ritte des Vorjahres mit den gerittenen Gewichten der Reiter an France Galop übermitteln. Liegen dies 
Informationen bei France Galop nicht vor, dürfen die Reiter nicht reiten.  
 
Wir bitten deshalb alle Reiter, ihr Minimalgewicht so rasch als möglich schriftlich per E-Mail an galop@iena.ch zu 
melden. 
 
 
 

Information aux jockeys 
 
À partir du 1er janvier 2019, tous les jockeys étrangers devront indiquer leur poids minimum qui vont pouvoir 
monter durant l’année en cours en France. 
Cette information est à déclarer qu’une seule fois, et cela avant la 1ère monte en France et au plus tard un jours 
avant la déclaration de monte ou à chaque changement de poids min. à France Galop - santejockeys@france-
galop.com. En plus, les Jockey Clubs vont devoir confirmer toutes les montes de l’année précédente des jockeys 
avec indication des poids montés à France Galop. Si toutefois ces informations ne seront pas disponible à France 
Galop, les jockeys ne seront pas admis à monter en course.  
 
Nous prions donc tous les jockeys de confirmer au plus vite leur poids minimum par E-Mail à galop@iena.ch. 

 

mailto:santejockeys@france-galop.com
mailto:santejockeys@france-galop.com
mailto:galop@iena.ch
mailto:santejockeys@france-galop.com
mailto:santejockeys@france-galop.com
mailto:galop@iena.ch
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Registereintragungen 
Inscriptions dans les Registres 

 
Woche/Semaine: 2019/8 + 9 

 
 

Neueintragungen Rennpferde / Nouvelles inscriptions chevaux de course 

 

Maseraty* geb.in/né en : Schweiz/Suisse 

 2016 dbr.W/h.b.f, v. Tranquil Tiger/Maya Bleu 

 Datum/date: 21.02.2019  Besitzer/propriétaire:  Stall Burger 

 

Thalissa geb.in/née en : Irland/Irlande 

 2016 br.St/f.b, v. Zebedee/Theola 

 Datum/date: 04.03.2019  Besitzer/propriétaire:  Stall Kläy 

 

Togetherness geb.in/né en : Irland/Irlande 

 2013 br.W/h.b, v. Pour Moi/Madeira Mist 

 Datum/date: 21.02.2019  Besitzer/propriétaire:  Heller Naomi 

 
 

Streichungen Rennpferde / Chevaux de course rayés du registre 

 

Perfect Swing geb.in/né en : Irland/Irlande 

 2011 br.W/h.b, v. Milan/Lakil Princess 

 Datum/date: 22.02.2019  Besitzer/propriétaire:  Kräuliger A.+V. 

 
 

Vermietungen Rennpferde / Locations de chevaux de course 

 

Karimunda geb.in/née en : Deutschland/Allemagne 

 2010 dbr.St/f.b.f, v. Lord of England/Komea 

 Datum/date: 03.01.2019 - 31.12.2019  Besitzer/propriétaire:  Stall Wynental 

     von/de:   Joho Gabriela 

 

Night Whisper* geb.in/né en : Deutschland/Allemagne 

 2012 br.W/h.b, v. Aqlaam/Nonette 

 Datum/date: 22.02.2019 - 30.11.2019  Besitzer/propriétaire:  Stall Success 

     von/de:   Gestüt Weiherwiesen 

 

Thalissa geb.in/née en : Irland/Irlande 

 2016 br.St/f.b, v. Zebedee/Theola 

 Datum/date: 04.03.2019 - 01.09.2019  Besitzer/propriétaire:  Stall Pegas 

     von/de:   Stall Kläy 

 
 

Trainingslisten / Listes d’entraînement 

 

Aufranc Edmond       Lizenz/licence: A 

Macfly* geb.in/né en : Schweiz/Suisse 

 2014 dbr.W/h.b.f, v. Molly Max/Alinghis 

    Besitzer/propriétaire:  Aufranc Edmond 
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Bucher Christina       Lizenz/licence: C 

Auenkönig geb.in/né en : Deutschland/Allemagne 

 2015 dbr.H/m.b.f, v. Soldier Hollow/Auentime 

    Besitzer/propriétaire:  Stall Redstar 

 
Auenperle geb.in/née en : Deutschland/Allemagne 

 2015 F.St/f.al, v. Areion/Aotearoa 

    Besitzer/propriétaire:  Remund Rudolf 

 
Miss Sun geb.in/née en : Deutschland/Allemagne 

 2015 br.St/f.b, v. Soldier Hollow/Multi Task 

    Besitzer/propriétaire:  BucherGerber H.+Gerber L. 

 
Roi des Cieux geb.in/né en : Deutschland/Allemagne 

 2015 br.H/m.b, v. Soldier Hollow/Reine heureuse 

    Besitzer/propriétaire:  Brogini Enrico 

 
Roi des Fleurs geb.in/né en : Deutschland/Allemagne 

 2016 br.H/m.b, v. Soldier Hollow/Reine Galante 

    Besitzer/propriétaire:  Stall Friendship 

 
Saint Germain* geb.in/né en : Deutschland/Allemagne 

 2014 br.H/m.b, v. Call me Big/Seana 

    Besitzer/propriétaire:  Scotton Peter 

 
Saint Tropez* geb.in/née en : Deutschland/Allemagne 

 2015 br.St/f.b, v. Soldier Hollow/Seana 

    Besitzer/propriétaire:  Scotton Peter 

 
Sainte Honoree* geb.in/née en : Deutschland/Allemagne 

 2016 br.St/f.b, v. Call me Big/Seana 

    Besitzer/propriétaire:  Scotton Peter 

 
Sanora* geb.in/née en : Deutschland/Allemagne 

 2015 br.St/f.b, v. Soldier Hollow/Still Standing 

    Besitzer/propriétaire:  Moser+Lony 

 
Sirella geb.in/née en : Frankreich/France 

 2016 br.St/f.b, v. French Fifteen/Sirena 

    Besitzer/propriétaire:  Remund Rudolf 

 
Soraya* geb.in/née en : Deutschland/Allemagne 

 2016 br.St/f.b, v. Soldier Hollow/Still Standing 

    Besitzer/propriétaire:  Moser+Lony 

 
Turfpower geb.in/née en : Deutschland/Allemagne 

 2016 Sch.St/f.gr, v. Jukebox Jury/Turfmaid 

    Besitzer/propriétaire:  Gassler Christa 

 
Vive l'Ami geb.in/né en : Deutschland/Allemagne 

 2012 br.W/h.b, v. Soldier Hollow/Vive la Reine 

    Besitzer/propriétaire:  Moser+Lony 

 
Zantario geb.in/né en : Deutschland/Allemagne 

 2015 F.W/h.al, v. Areion/Zanana 

    Besitzer/propriétaire:  Remund Rudolf 
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Guilbert Nicolas       Lizenz/licence: C 

Qatar Diamond geb.in/né en : Grossbritannien/Grande-Bretagne 

 2015 br.H/m.b, v. Sinndar/Visomiya 

    Besitzer/propriétaire:  Schoch Faye 

 
Top Sensation geb.in/née en : Frankreich/France 

 2013 Sch.St/f.gr, v. Kouroun/Top Wave 

    Besitzer/propriétaire:  Charlier Fabian 

 

Schärer Andreas       Lizenz/licence: C 

Rashida* geb.in/née en : Deutschland/Allemagne 

 2015 br.St/f.b, v. Motivator/Rumina 

    Besitzer/propriétaire:  Zinsli Dr. Hans Jürg 

 

Schärer Philipp       Lizenz/licence: C 

Cacao d'Olivate geb.in/né en : Frankreich/France 

 2012 br.W/h.b, v. Martaline/Saintete 

    Besitzer/propriétaire:  Stall Freudenberg 

 
Wall Street Wolf* geb.in/né en : Irland/Irlande 

 2013 br.W/h.b, v. Footstepsinthesand/Carakiysa 

    Besitzer/propriétaire:  Stall Freudenberg 

 

Schorno Claudia       Lizenz/licence: A 

B'Good geb.in/né en : Frankreich/France 

 2013 Sch.W/h.gr, v. Turgeon/Alphadite 

    Besitzer/propriétaire:  Schorno Claudia 

 
Blingless geb.in/né en : Frankreich/France 

 2008 br.W/h.b, v. Enrique/Three Well 

    Besitzer/propriétaire:  Schorno Claudia 

 
Gold Street geb.in/née en : Frankreich/France 

 2013 dbr.St/f.b.f, v. American Post/Ahdaaf 

    Besitzer/propriétaire:  Schorno Claudia 

 
Koskoroba geb.in/né en : Frankreich/France 

 2013 br.W/h.b, v. Kingsalsa/Sikkim 

    Besitzer/propriétaire:  Schorno Claudia 

 
Syndromos geb.in/né en : Frankreich/France 

 2012 br.W/h.b, v. Muhtathir/Dexandra 

    Besitzer/propriétaire:  Schorno Claudia 

 
Very Meri geb.in/né en : Frankreich/France 

 2015 Sch.W/h.gr, v. Motivator/Folle Biche 

    Besitzer/propriétaire:  Schorno Claudia 

 

Speck Hansjörg       Lizenz/licence: C 

Astrum geb.in/né en : Grossbritannien/Grande-Bretagne 

 2010 Sch.W/h.gr, v. Haafhd/Vax Star 

    Besitzer/propriétaire:  Wiedmann Fabienne 

 
Avici geb.in/né en : Irland/Irlande 

 2013 br.W/h.b, v. Excellent Art/Alinga 

    Besitzer/propriétaire:  Bürchler Urs 
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Elaine geb.in/née en : Deutschland/Allemagne 

 2014 br.St/f.b, v. Areion/Eibe 

    Besitzer/propriétaire:  Kretschmer Andrea 

 
Future Reference geb.in/né en : Irland/Irlande 

 2010 F.W/h.al, v. Raven's Pass/Mike's Wildcat 

    Besitzer/propriétaire:  Stall Hedro 

 
Karimunda geb.in/née en : Deutschland/Allemagne 

 2010 dbr.St/f.b.f, v. Lord of England/Komea 

    Besitzer/propriétaire:  Stall Wynental 

 
Laurenzio geb.in/né en : Frankreich/France 

 2013 dbr.W/h.b.f, v. Lauro/Blue Risk 

    Besitzer/propriétaire:  Huber Isabelle 

 
Magic Mike* geb.in/né en : Schweiz/Suisse 

 2015 dbr.W/h.b.f, v. Tranquil Tiger/Maya Bleu 

    Besitzer/propriétaire:  Stall Burger 

 
Maseraty* geb.in/né en : Schweiz/Suisse 

 2016 dbr.W/h.b.f, v. Tranquil Tiger/Maya Bleu 

    Besitzer/propriétaire:  Stall Burger 

 
Miss Adventure geb.in/née en : Irland/Irlande 

 2012 br.St/f.b, v. Brian Boru/Blue Fire Lady 

    Besitzer/propriétaire:  Stall Wynental 

 
Satanic Beat geb.in/né en : Irland/Irlande 

 2009 br.W/h.b, v. Dark Angel/Slow Jazz 

    Besitzer/propriétaire:  Lanter L.+A.  

 
Tiganella geb.in/née en : Irland/Irlande 

 2014 br.St/f.b, v. Mastercraftsman/Top Act 

    Besitzer/propriétaire:  Kretschmer Andrea 

 
Vaihau (H) geb.in/né en : Frankreich/France 

 2009 br.W/h.b, v. Lavirco/Niponne 

    Besitzer/propriétaire:  Kretschmer Andrea 

 

Stadelmann Monika       Lizenz/licence: A 

California English geb.in/né en : Irland/Irlande 

 2009 br.W/h.b, v. Oasis Dream/Muwali 

    Besitzer/propriétaire:  Stadelmann Monika 

 
Sambesi geb.in/né en : Irland/Irlande 

 2013 br.W/h.b, v. Lord Shanakill/Severa 

    Besitzer/propriétaire:  Stadelmann Monika 

 
Shinduro geb.in/né en : Irland/Irlande 

 2013 F.W/h.al, v. Manduro/Shin Feign 

    Besitzer/propriétaire:  Stadelmann Monika 
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Von der Trainingsliste zu streichen / A rayer de la liste d’entraînement 

 

Schärer Philipp       Lizenz/licence: C 

Fiesta* geb.in/née en : Schweiz/Suisse 

 2014 Sch.St/f.gr, v. Jukebox Jury/Fujairah 

    Besitzer/propriétaire:  Stall Chevalex 

 
Moon Dust* geb.in/née en : Deutschland/Allemagne 

 2015 br.St/f.b, v. Lord of England/Mail of Glory 

    Besitzer/propriétaire:  Stall Chevalex 

 
Peruvian Angel* geb.in/née en : Deutschland/Allemagne 

 2011 br.St/f.b, v. Archange d'Or/Pirquina 

    Besitzer/propriétaire:  Stall Chevalex 

 
Renny Storm geb.in/né en : Tschech.Republ./Tchéquie 

 2010 br.W/h.b, v. Stormy Jail/Renaissance 

    Besitzer/propriétaire:  Stall Chevalex 

 
 

Neueintragungen Rennfarben / Nouvelles couleurs propriétaire 

 

Stall Kläy    Gültig bis/valable jusqu'au:  31.12.2023 

 Farben/couleurs weiss, schwarze Ärmel 

  blanc, manches noires 

 1. Kappe/1er Toque schwarz/noire 

 
 

Streichungen Rennfarben / Couleurs de propriétaire rayées du registre 

 

Byrnes Christopher  Gültig bis/valable jusqu'au:    31.12.2018 

 Farben/couleurs weiss-rosa gerautet, weiss-rosa gerautete Aermel 

  losangée blanc et rose, manches losangées blanc et rose 

 

Lehmann A.+R.  Gültig bis/valable jusqu'au:    31.12.2018 

 Farben/couleurs hellgrün-dunkelgrün kariert, dunkelgrüne Aermel 

  damier vert-clair-vert-foncé, manches vert-foncé 

 

Export Rennpferde / Export chevaux 

 

Nishna geb.in/née en : Irland/Irlande 

 2016 F.St/f.al, v. Footstepsinthesand/Cha Cha 

 Exportiert nach Slowakei / exportée en Slovaquie 

 Datum/date: 05.03.2019  Besitzer/propriétaire:  Stall Beliar 

 

Swingfree* geb.in/né en : Slowakei/Slovaquie 

 2015 F.W/h.al, v. Calming Influence/Sunayana 

 Exportiert nach Slowakei / exporté en Slovaquie 

 Datum/date: 05.03.2019  Besitzer/propriétaire:  Stall Beliar 
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Lizenzen, Ausweise, Bewilligungen / licences, légitimations, autorisations 

 

BESITZERTRAINER-LIZENZ/LICENCE DE PROPR.-ENTRAINEUR     

Aufranc Edmond 

Schorno Claudia 

 

 

 

GAG-Änderungen und Neueinstufungen 
Modifications et nouveaux chevaux 

18.02.2019 – 20.02.2019 
 

Auf Antrag des Trainers wurden folgende Handicap Marken übernommen: 
 
Name HCP ±   
------------------------------------------------------------- 
Top Sensation 66.0 Angleichung Franz. Einschätzung 
Qatar Diamond 73.0 Französische Einschätzung 
 
 
TH. Peter, 20.02.2019 
 
 
 

Zucht 
Elevage 

 

1. Zuchtstuten / Poulinières 
 

Export / exportation: 
 

Morgaine SWI 

 

 
Datum/date : 06.12.2018 

db.St./f.b.f. von/par Feliciano SWI – Mirandolina FR, 
geb./née 02.05.2008 in der Schweiz/en Suisse 
Besitzer/propriétaire :  Aebi Sabine + Lukas 
Exportiert nach/exporté en :  Frankreich/France 

 
 

2. Jährlinge / Yearlings 
 

Export / exportation: 
 

Mayenne SWI 

 

 
Datum/date : 06.12.2018 

b.St./f.b. von/par Martillo GER – Morgaine SWI, 
geb./née 12.03.2018 in der Schweiz/en Suisse 
Besitzer/propriétaire :  Aebi Sabine + Lukas 
Exportiert nach/exporté en :  Frankreich/France 

 
 

3. Deckhengste / Les étalons 
 
Für folgenden Deckhengst wurde das Resultat des ersten CEM-Tests eingereicht /  
Pour l’étalon mentionné ci-après le résultat du 1e test CEM a été présenté: 
 

Vanishing Cupid SWI 
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NÄCHSTE TERMINE 
PROCHAINS DELAIS 

 

Nächste Termine für Galopp / Prochains délais pour le galop 
 

Nennungen / Engagements 
Avenches 31.03.19 G: Montag/lundi 18.03.19 10.00 h 

Avenches – 1000 Guinées Suisses 28.04.19 G: Montag/lundi 18.03.19 10.00 h 

Zürich-Dielsdorf – Swiss 2000 Guineas 05.05.19 G: Montag/lundi 18.03.19 10.00 h 

Frauenfeld – 39. SWISS DERBY 23.06.19 G: Montag/lundi 18.03.19 10.00 h 

Zürich-Dielsdorf – 36. Prix de Diane 17.08.19 G: Montag/lundi 18.03.19 10.00 h 

Zürich-Dielsdorf – 38. SCHWEIZER ST. LEGER 22.09.19 G: Montag/lundi 18.03.19 10.00 h 
 
 

Nächste Termine für Trab / Prochains délais pour le trot 
 

Nennungen / Engagements 
Avenches 24.03.19 T: Montag/lundi 11.03.19 10.00 h 

Avenches 31.03.19 T: Montag/lundi 18.03.19 10.00 h 
 

Streichungen / Forfaits 
Avenches 17.03.19 T: Mittwoch/mercredi 13.03.19 16.00 h 

Avenches 18.03.19 T: Donnerstag/jeudi 14.03.19 16.00 h 
 

Starterangaben / Déclarations des partants 
Avenches 17.03.19 T: Donnerstag/jeudi 14.03.19 10.00 h 

Avenches 18.03.19 T: Freitag/vendredi 15.03.19 10.00 h 
 
 
 

Meldungen von Nichtstartern oder anderen Programmänderungen /  

Déclarations de non-partants ou d’autres modifications au programme 
 

 

Avenches, 17.03.2019 (PREMIUM Trab/trot) 
 

Freitag bis / jusqu'à vendredi 12h 15.03.19 026 676 76 30  Suisse Trot 

Freitag ab / dès vendredi 14h 15.03.19 026 676 76 76  Sekretariat IENA 

Samstag / samedi 16.03.19 079 679 46 40  Denis Roux 

Sonntag / dimanche 17.03.19 079 679 46 40  Denis Roux 

 

Rennleitungssitzung / Séance des commissaires - Avenches, 17.03.2019 
 

Rennleitungssitzung : 1 Std. vor dem 1. Rennen um 10h05 

Séance des commissaires: 1h avant la 1re course à 10h05 
 
 
 

Avenches, 18.03.2019 (PREMIUM Trab/trot) 
 

Montag bis / jusqu'à vendredi 11h 18.03.19 026 676 76 30  Suisse Trot 

 

Rennleitungssitzung / Séance des commissaires - Avenches, 18.03.2019 
 

Rennleitungssitzung : 1 Std. vor dem 1. Rennen um 11h10 

Séance des commissaires: 1h avant la 1re course à 11h10 
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SUISSE TROT 
 

Registereintragungen 
Inscriptions dans les Registres 

 
Woche/Semaine: 2019/8 + 9 

 
 

Neueintragungen Rennpferde / Nouvelles inscriptions chevaux de course 

 

Authentique Amour geb.in/né en : Frankreich/France 

 2010 br.W/h.b, v. Lord Angot/Pensée de Souvigne 

 Datum/date: 04.03.2019  Besitzer/propriétaire: Perrin Rémy 

 

 

Galaxie Miss* geb.in/née en : Frankreich/France 

 2016 br.St/f.b, v. Tag Wood/Rajastane du Vey 

 Datum/date: 01.03.2019  Besitzer/propriétaire: Ecurie Picora 

Qualifiziert / qualifiée : 01:19.6, Caen, 18.10.2018, 2000m 

 

 

Gerbo Lets Fighter* geb.in/né en : Schweiz/Suisse 

 2016 R.H/m.n, v. Village Mystic/Maya Grif 

 Datum/date: 20.02.2019  Besitzer/propriétaire: Humbert Manfred 

Qualifiziert / qualifié : 01:19.4, Amiens, 25.09.2018, 2000m 

 

 

Vinci du Macherel geb.in/né en : Frankreich/France 

 2009 R.W/h.n, v. Jardy/Olympe du Macherel 

 Datum/date: 22.02.2019  Besitzer/propriétaire: Bovay Myriam 

 

 

Vermietungen Rennpferde / Locations de chevaux de course 

 

Dhaulagiri* geb.in/né en : Frankreich/France 

 2013 br.W/h.b, v. Love You/Nadia Pierji 

 Datum/date: 01.03.2019 - 31.12.2028 

    Besitzer/propriétaire: Bovay Myriam 

   von/de: Hertault Nicolas/FRA 

 

Legen von Hengsten / Castrations 

 

Avril Peccau* geb.in/né en : Frankreich/France 

 2010 F.W/h.al, v. Kallighan/Morgane d'Yvel 

   Besitzer/propriétaire :  Johner Jean-François 
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Trainingslisten / Listes d’entraînement 

 

Bracher Heiner       Lizenz/licence: C 
 

Dulce et Decorum* geb.in/né en : Frankreich/France 

 2013 F.W/h.al, v. Origano Lap/Rebelle du Soir 

    Besitzer/propriétaire: Stall Bracher 

 

 

Davet José       Lizenz/licence: A 
 

Easy Living geb.in/née en : Deutschland/Allemagne 

 2014 dbr.St/f.b.f, v. Donato Hanover/Easy Way SL 

    Besitzer/propriétaire: Davet José 

 

Porsche Commercial geb.in/né en : Schweden/Suède 

 2013 br.W/h.b, v. Quaker Jet/La Star Bi 

    Besitzer/propriétaire: Davet José 

 

 

Felber Patricia       Lizenz/licence: A 
 

Swedishman geb.in/né en : Frankreich/France 

 2006 br.W/h.b, v. Gogo/Volgana 

    Besitzer/propriétaire: Pavone Carlo 

 

 

Fresneau Raphaël       Lizenz/licence: C 
 

Domino la Ravelle geb.in/né en : Frankreich/France 

 2013 br.W/h.b, v. Onyx du Goûtier/Jirania la Ravelle 

    Besitzer/propriétaire: Mutton Aldo 

 

Fixia Péreyre* geb.in/née en : Schweiz/Suisse 

 2015 br.St/f.b, v. Napoléon de Bussy/Oxane de Péreyre 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie Péreyre 

 

Viking d'Oudon geb.in/né en : Frankreich/France 

 2009 F.W/h.al, v. Hand du Vivier/Jeune Grille 

    Besitzer/propriétaire: Mutton Aldo 

 

 

Gardaz Jean-Claude       Lizenz/licence: A 
 

Ubisoft le Fol geb.in/né en : Frankreich/France 

 2008 br.W/h.b, v. Look de Star/Martine Folle 

    Besitzer/propriétaire: Gardaz Jean-Claude 
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Henry Valérie       Lizenz/licence: A 
 

Totem d'Azur geb.in/né en : Frankreich/France 

 2007 br.H/m.b, v. Joao Panca/Heidi l'Indienne 

    Besitzer/propriétaire: Henry Valérie 

 

 

Herren Ursula       Lizenz/licence: A 
 

Boti d'Oliverie geb.in/né en : Frankreich/France 

 2011 br.W/h.b, v. Qualmio de Vandel/Quoséa d'Oliverie 

    Besitzer/propriétaire: Herren Ursula 

 

David of Money geb.in/né en : Frankreich/France 

 2013 R.W/h.n, v. Prodigious/Making Money 

    Besitzer/propriétaire: Herren Ursula 

 

 

Huber Michèle       Lizenz/licence: A 
 

Definitely* geb.in/né en : Schweiz/Suisse 

 2013 br.W/h.b, v. Lilium Madrik/Piranha 

    Besitzer/propriétaire: Huber Michèle 

 

Flame* geb.in/née en : Schweiz/Suisse 

 2015 br.St/f.b, v. Lets Go/Piranha 

    Besitzer/propriétaire: Huber Michèle 

 

 

Humbert André       Lizenz/licence: C 
 

Alwood By Fax geb.in/née en : Schweden/Suède 

 2010 br.St/f.b, v. Order By Fax/Forina C.D. 

  Besitzer/propriétaire: Humbert André 

 

 

Energy Fighter* geb.in/née en : Schweiz/Suisse 

 2014 br.St/f.b, v. Otello Pierji/Windisputable 

    Besitzer/propriétaire: Humbert André 

 

Fighter Lady* geb.in/née en : Schweiz/Suisse 

 2015 dbr.St/f.b.f, v. Origano Lap/Windisputable 

    Besitzer/propriétaire: Humbert André 

 

Gatsby Kalouma geb.in/né en : Frankreich/France 

 2016 F.H/m.al, v. Ouragan de Celland/Nelinotte du Rib 

    Besitzer/propriétaire: Humbert André 

 

 

Humbert Marcel       Lizenz/licence: C 
 

Gerbo Lets Fighter* geb.in/né en : Schweiz/Suisse 

 2016 R.H/m.n, v. Village Mystic/Maya Grif 

    Besitzer/propriétaire:  Humbert Manfred 
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Massonnet Etienne       Lizenz/licence: A 
 

Eclipse de Villars* geb.in/née en : Frankreich/France 

 2014 br.St/f.b, v. Quai Bourbon/Eurydice des Anges 

    Besitzer/propriétaire: Club T Boc  

 

Fortune de Villars* geb.in/née en : Frankreich/France 

 2015 br.St/f.b, v. Sun Ceravin/Eurydice des Anges 

    Besitzer/propriétaire: Club T Boc  

 

 

Nunes de Oliveira V.       Lizenz/licence: C 
 

Attenarco* geb.in/né en : Frankreich/France 

 2010 br.W/h.b, v. Ready Cash/Mattmara 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie Turrettini 

 

Cordeiro* geb.in/né en : Schweiz/Suisse 

 2012 br.W/h.b, v. Ready Cash/Tokatta 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie Turrettini 

 

Darattoga* geb.in/née en : Frankreich/France 

 2013 br.St/f.b, v. Goetmals Wood/Sarattoga 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie Turrettini 

 

Elattori* geb.in/né en : Frankreich/France 

 2014 br.H/m.b, v. Love You/Sarattoga 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie Turrettini 

 

Enattof* geb.in/né en : Frankreich/France 

 2014 br.H/m.b, v. Ready Cash/Isabelle de Bussy 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie Turrettini 

 

Esattifa* geb.in/née en : Frankreich/France 

 2014 br.St/f.b, v. Prodigious/Pachmina de Lucle 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie Turrettini 

 

Ezattec* geb.in/né en : Frankreich/France 

 2014 br.H/m.b, v. Ready Cash/Rattjaska 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie Turrettini 

 

Floatting* geb.in/née en : Frankreich/France 

 2015 br.St/f.b, v. Goetmals Wood/Rattjaska 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie Turrettini 

 

Gattocian* geb.in/né en : Frankreich/France 

 2016 br.W/h.b, v. Brillatissime/Pachmina de Lucle 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie Turrettini 

 

Goldattor* geb.in/né en : Frankreich/France 

 2016 F.W/h.al, v. Prodigious/Shattoosh 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie Turrettini 
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Perrin Bernard       Lizenz/licence: C 
 

Vasco de Beaulieu geb.in/né en : Frankreich/France 

 2009 br.W/h.b, v. Origano Lap/Melody d'Arcy 

    Besitzer/propriétaire:Perrin Bernard 

 

 

Pittet Cédric       Lizenz/licence: C 
 

Torbato de Lussyl geb.in/né en : Frankreich/France 

 2007 R.W/h.n, v. Gogo/Mapie d'Ablon 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie Picora 

 

 

Pujol Renaud       Lizenz/licence: C 
 

Adagio du Martza* geb.in/né en : Frankreich/France 

 2010 F.W/h.al, v. Otello Pierji/L'Aventure 

    Besitzer/propriétaire:  Ecurie du Martza Sàrl 

 

Frivole Rose* geb.in/née en : Frankreich/France 

 2015 dbr.St/f.b.f, v. Sam Bourbon/Queen Rose 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie Erem 

 

Undset geb.in/né en : Frankreich/France 

 2008 br.W/h.b, v. Ksar d'Algot/Palucia la Chance 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie 18/18 

 

Vlyphoni geb.in/né en : Frankreich/France 

 2009 br.W/h.b, v. Oxford du Rib/Lyphène 

    Besitzer/propriétaire: Ryffel Werner 

 

 

Schneider Nicole       Lizenz/licence: A 
 

Corleone* geb.in/né en : Schweiz/Suisse 

 2012 br.W/h.b, v. Ready Cash/Racy Fighter 

    Besitzer/propriétaire: Schneider Nicole 

 

Ericeira* geb.in/née en : Schweiz/Suisse 

 2014 br.St/f.b, v. Ready Cash/Tokatta  Besitzer/propriétaire: Schneider Nicole 

 

Tequila GK geb.in/née en : Italien/Italie 

 2012 br.St/f.b, v. Equinox Bi/Gary MP 

    Besitzer/propriétaire: Holliger Sarah 

 

 

Sonnbauer Stefan       Lizenz/licence: A 
 

Bruce Simoni geb.in/né en : Dänemark/Danemark 

 2013 dbr.W/h.b.f, v. San Pellegrino/Maxie Simoni 

    Besitzer/propriétaire: Sonnbauer Stefan 

 

Farrah* geb.in/née en : Schweiz/Suisse 

 2015 dbr.St/f.b.f, v. Rieussec/Rhodos 

    Besitzer/propriétaire: Schneider Nicole 
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Theiler Walter       Lizenz/licence: A 
 

Vemesco geb.in/né en : Frankreich/France 

 2009 F.W/h.al, v. Lilium Madrik/Pasterne 

    Besitzer/propriétaire: Theiler Walter 

 

Vergadell geb.in/né en : Frankreich/France 

 2009 F.W/h.al, v. Philoténor/Miss Bonette 

    Besitzer/propriétaire: Theiler Walter 

 

 

Vulliamy Christophe       Lizenz/licence: C 
 

Bahia Rose* geb.in/née en : Frankreich/France 

 2011 br.St/f.b, v. Prince Gédé/Queen Rose 

    Besitzer/propriétaire: Ecurie Erem 

 

 

Woiton Petra       Lizenz/licence: A 
 

A Speedy Boy geb.in/né en : Frankreich/France 

 2010 br.W/h.b, v. Joker de Rozoy/Pisa 

    Besitzer/propriétaire: Woiton Petra 

 

Trust Me Bi geb.in/né en : Italien/Italie 

 2012 br.H/m.b, v. Equinox Bi/Unfaithful Bi 

    Besitzer/propriétaire: Woiton Petra 

 

Lizenzen, Ausweise, Bewilligungen / licences, légitimations, autorisations 

 

AMATEURFAHRER-LIZENZ/LICENCE D'AMATEUR DRIVER 

___________________________________________________________________________________________

Felber Patricia 

Henry Valérie 

Sonnbauer Stefan 

 

AMATEURTRAINER-LIZENZ/LICENCE D'ENTRAINEUR AMATEUR 

___________________________________________________________________________________________

Blanc François 

Felber Patricia 

Henry Valérie 

Sonnbauer Stefan 

 

BERUFSFAHRER-LIZENZ/LICENCE DRIVER PROFESSIONEL 

___________________________________________________________________________________________

Fresneau Raphaël 

Humbert André 

Vulliamy Christophe 

 

BERUFSTRAINER-LIZENZ/LICENCE D'ENTRAINEUR PROFESSIONEL 

___________________________________________________________________________________________

Fresneau Raphaël 

Humbert André 

Vulliamy Christophe 
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